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Von: Öftring, Michaela (HLT)
An: Wilbert, Elisa (HLT)
Thema: WG: Gesetz zur Ä nderung des Hessischen Schulgesetzes
Datum: Mittwoch, 4. Januar 2017 17:03:17

 

 

Von: s.koeth@wiesbaden.ihk.de [mailto:s.koeth@wiesbaden.ihk.de] 
Gesendet:  Mittwoch, 4. Januar 2017 15:55
An: Öftring, Michaela (HLT)
Betreff:  Gesetz zur Ä nderung des Hessischen Schulgesetzes
 
Sehr geehrte Frau Öftring, 

herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 22. November 2016 und für die Möglichkeit, eine
Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE Grünen für
ein Gesetz 
zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes abzugeben. Eine ausführliche Stellungnahme für alle
hessischen Industrie- und Handelskammern wird durch die Arbeitsgemeinschaft der hessischen 
Industrie- und Handelskammern erfolgen. 

Insofern möchte ich mich im Nachgang zu dem am 10. November 2016 im Hessischen Landtag
stattgefunden Workshops "StartUP Schule"  in meiner Funktion gerne auf eine kurze
Stellungnahme 
zu dem Thema "Schule und Wirtschaft" bzw. "Unternehmertum in Schulen" beschränken. Wir sind
der Auffassung, dass das Thema Wirtschaft/Unternehmertum wesentlich stärker in den Schulen 
verankert werden sollte. Die Diskussion hat unsere Einschätzung bestätigt, dass diesbezüglich
hessenweit bereits eine kaum zu überschauende Vielzahl an Angeboten und Möglichkeiten für 
Schulen existiert, um dieses Thema in verschiedensten Ansätzen auch praxisnah in den Schulen
zu behandeln. Das Problem scheint aus unserer Sicht  aber darin zu bestehen, dass die Thematik 
nicht verbindlich in der Kerncurricula geregelt ist und entsprechende Angebote daher von Schulen
und Lehrern nicht in dem gewünschten Umfang genutzt werden.  Dazu gehört auch, dass die 
einschlägigen Schulbücher ein Kapitel zur Funktionsweise von Unternehmen und
Existenzgründungen beinhalten sollten.         

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

Sabine Köth
Industrie- und Handelskammer Wiesbaden
stv. Geschäftsführerin 
Geschäftsbereich Standort und Kommunikation 
Leiterin Tourismus, Kultur 
Leiterin Gründung und Unternehmensförderung
Wilhelmstraße 24-26, 65183 Wiesbaden
Fon: (06 11) 15 00 - 1 59
Fax: (06 11) 15 00 - 7159

mailto: s.koeth@wiesbaden.ihk.de
http://www.ihk-wiesbaden.de 
www.facebook.com/ihkwiesbaden 
www.twitter.com/ihkwiesbaden
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Michaela Öftring

Bereich Ausschussgeschäftsführung
Plenardokumentation

Schlossplatz 1-3
65183 Wiesbaden
Tel.: 0611 - 350485 
Fax: 0611 - 350345 
eMail: M.Oeftring@ltg.hessen.de 
URL: www.hessischer-landtag.de

 

Von: Helmut Eikelmann [mailto:helmut.eikelmann@wirtschaftspaten.de] 
Gesendet:  Mittwoch, 11. Januar 2017 11:29
An: Öftring, Michaela (HLT)
Betreff:  Mündliche Anhörung: Gesetz zur Ä nderung des Hess. Schulgesetzes
 

Sehr geehrte Frau Öftring,

vielen Dank für die Einladung zur mündlichen Anhörung zum Gesetzentwurf Drucks. 19/3846 am

8. Feb. 2017. An dieser Anhörung wird der Verein „Die Wirtschaftspaten e.V.“ nicht teilnehmen.

Grund: Der Verein kann keinen unmittelbaren Beitrag zum vorliegenden Gesetzentwurf leisten.

Zur Information:

Wir haben nach Aufforderung der FDP-Landtagsfraktion im August 2016 unsere Stellungnahme

zum Thema „ Gründergeist und Schule“ schriftlich gegeben. Diese Stellungnahme finden Sie

beigefügt.

Für einen Dialog zur Vertiefung und praktischen Umsetzung dieses wichtigen Themas stehen wir

gern weiterhin zur Verfügung.

Beste Grüße

 

Helmut Eikelmann

Vorst.vors.

helmut.eikelmann@wirtschaftspaten.de

069 896680

0160 90760808
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Die Wirtschaftspaten e.V.
VR 1924 Hanau
www.wirtschaftspaten.de
info@wirtschaftspaten.de
Dieses E-Mail-Schreiben und alle  eventuellen Anlagen sind nur  für den Adressaten bestimmt;  beide können vertrauliche und rechtlich
geschützte Informationen enthalten. Sollten Sie nicht  der  beabsichtigte Empfänger  sein und auch nicht  ein  Angestellter oder  Vertreter, der  für
die  Weiterleitung dieser Nachricht  an den beabsichtigen Empfänger  verantwortlich ist, weisen wir Sie darauf hin, dass jede Weiterleitung,
Vervielfältigung oder  sonstige Verwendung dieser Nachricht  oder  ihrer  Anlagen streng verboten ist. Falls  Sie  diese Nachricht  irrtümlich
erhalten haben sollten, bitten wir Sie, uns umgehend zu verständigen und die  Nachricht  inklusive Anlagen von Ihrem Computer zu löschen

 

 

 

Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren geprüft. 

www.avast.com
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Gründergeist und Unternehmertum in Hessischen Schulen 

Aktivitäten, Erfahrungen, Ansichten der Wirtschaftspaten 
 

 
 
Wer sind die Wirtschaftspaten? 
 
Die Wirtschaftspaten arbeiten seit 2002 ehrenamtlich erfolgreich bei Existenzgründungen, bei 
der Sicherung kleiner und mittelständiger Unternehmen sowie der Übergabe bzw. Übernah-
me eines Unternehmens. 
Der Verein ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. 
Die 40 aktiven Mitglieder des Vereins sind ehemalige Unternehmer und Führungskräfte aus 
Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und haben entsprechende unterneh-
merische Verantwortung getragen. Wir geben diese umfangreiche Erfahrung gerne ehren-
amtlich weiter und stellen somit eine Vielfalt an Wissen und Fähigkeit zur Verfügung. 
Wir möchten, dass neue Unternehmen entstehen und bestehende Unternehmen in ihrem 
Fortbestand gesichert werden. 
Über die Beratung und Begleitung hinaus führen wir Schulungen und Seminare durch, halten 
Vorträge und pflegen ein umfassendes Netzwerk zu Partnern, die sich mittelbar oder unmit-
telbar mit dem Thema Existenzgründung/-erhaltung und Nachfolge befassen. 
Seit 2010 sind wir auch an hessischen allgemein- und berufsbildenden Schulen mit vielfälti-
gen Projektaktivitäten ehrenamtlich tätig. 
 
Derzeitige Einschätzung zum Unternehmertum und zur Selbständigkeit. 
 
Seit 2011 ist festzustellen, dass die Gesamtzahl der Selbständigen Jahr für Jahr rückläufig 
ist. Die Entwicklung in den Gruppen der Selbständigkeit verlief unterschiedlich. Festzustellen 
ist auch, dass der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der Selbständigen-
Quote Jahr für Jahr zunimmt. 
Wir beobachten seit Jahren, dass Unternehmertum und Start-ups keinen guten Ruf genie-
ßen. Es wird auf vielen Ebenen der Gesellschaft insbesondere in den Schulen zu wenig dafür 
geworben. 
In vielen Betreuungsgesprächen, besonders mit jungen Unternehmensgründern, stellen wir 
immer wieder fest, dass die jungen Menschen für ein Gründungsvorhaben nur bedingt mit 
den entsprechenden Grundkenntnissen für unternehmerisches Denken und Handeln ausge-
stattet sind.  
Häufig wird Wirtschaft im Unterricht zu theoretisch gelehrt, wodurch die Zusammenhänge 
zwischen Lehrstoff und Wirtschaftspraxis verloren gehen. Unserer Meinung nach lassen sich 
viele Ansatzpunkte an den deutschen Schulen zum Schließen der Lücke zwischen theoreti-
scher Wissensvermittlung und Wirtschaftspraxis in den Lehrplänen finden. 
Deshalb engagieren sich die Wirtschaftspaten seit 2010 an weiterführenden und berufsbil-
denden Schulen in Hessen. 
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Was haben die Wirtschaftspaten an welchen Schulen durchgeführt? 
 
Unsere Aktivitäten umfassten bisher Vorträge/Diskussionen im Rahmen von einzelnen Pro-
jekttagen bis Workshops/Teamarbeiten im Rahmen von Projektwochen. Die Zielsetzung der 
Wirtschaftspaten war und ist, dass die Thematik der Existenzgründung in den Schulen pra-
xisorientiert platziert wird.  
Schülerinnen und Schüler sollten durch diese Veranstaltungen Interesse am Thema aufbau-
en können. Die Mitarbeit der Schulen erfolgte freiwillig, d.h. es gab keine festen Lehrpläne.  
Durch die Projekte in den Schulen sollte es gelingen, dass Schülerinnen und Schüler den 
Weg in die Selbstständigkeit für sich persönlich prüfen und diese als berufliche Perspektive 
verstehen. 
Unsere Projektaktivitäten sind aus dem Bedürfnis heraus entstanden, weniger über die 
Gründung von Unternehmen zu reden, als vielmehr im Rahmen einer Unternehmensgrün-
dung unternehmerisches Denken und Handeln zu betreiben.  
 
Damit ist es uns bisher gelungen, folgende Visionen umzusetzen: 

 die Neugier wecken, um ein eigenes Unternehmen zu gründen 
 Erkennen, welches Gründungs- und Führungspotenzial in den Schülern steckt 
 Unterstützen, dass reife Gründungsideen realisiert werden 
 ein Verständnis für den Erfolg und Misserfolg von Unternehmensgründungen zu ent-

wickeln. 
 eine Kultur der Unternehmensgründung in unserer Gesellschaft entwickeln zu helfen. 

 
An folgenden Schulen haben wir die vielfältigen Projektaktivitäten bisher durchgeführt  
(Auszug aus Liste interessierter Schulen): 

 Max Weber Schule in Gießen 
 Weingartenschule in Kriftel 
 Europa-Schule in Wiesbaden 
 Hohe Landesschule in Hanau 
 Odenwaldschule in Heppenheim 
 Taunus-Gymnasium in Kronberg 
 Georg-Büchner-Gymnasium in Bad Vilbel 
 Kfm. Schule in Hanau 
 Wirtschaftsgymnasium in Rüsselsheim. 
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Welche Erfahrungen haben wir bisher gesammelt? 
 
 Beteiligte Schüler waren überwiegend interessiert und motiviert. Insbesondere wurden 

Teamarbeiten begeistert durchgeführt. 
 Die Schüler waren selbst kreativ und haben, trotz der Hilfestellungen durch die Wirt-

schaftpaten bei dem Auffinden von Ideen durch Ideenkataloge, in der Regel eigene 
Geschäftsideen entwickelt 

 Ca. 50% der Lehrkräfte waren im Vorfeld der Projekte skeptisch und reserviert 
 Viel Überzeugungsarbeit bei Schulleitungen/Lehrkräften war erforderlich 
 Praxisnähe der Wirtschaftspaten führte zu zielorientierten und konstruktiven Diskussi-

onen 
 Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung durch Sponsoren war in Einzelfällen gege-

ben 
 
Wie sieht das aktuelle Angebot der Wirtschaftspaten für interessierte Schulen aus?  
 
Unsere Aktivitäten sind in 2 Bausteinen gegliedert:  
 
Baustein 1: 
 
Vermittlung von Grundlagen einer Existenzgründung im Rahmen eines Projekttags mit fol-
genden Inhalten: 
 

 Zielsetzungen, Daten und weitere Aspekte zur Existenzgründung für den Projekttag 
 Motivation von Existenzgründern sowie hilfreiche Kompetenzen für Unternehmer und 

die Unternehmerpersönlichkeit sowie das Arbeitsumfeld für Unternehmer 
 Beispiele erfolgreicher Unternehmer sowie Schritte einer Existenzgründung 
 Struktur und Bestandteile eines Businessplans 

 
Baustein 2: 
 
Simulation einer Existenzgründung in betreuten Teams mit den folgenden Inhalten im Rah-
men einer Projektwoche: 
 

 Teambildung und Aufgabenverteilung in den Teams 
 Teamtraining mit folgenden Maßgaben 
 Grundlagen  in BWL 
 Erarbeitung von Geschäftsideen in den Teams 
 Erstellung eines quantitativen und qualitativen Businessplans in den jeweiligen Teams 
 Präsentation der Geschäftsidee und des Businessplans vor einer Jury 
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Insbesondere mit dem Baustein 2 werden folgende Zielsetzungen erreicht: 
 sich in die Rolle eines Unternehmers (Gründers) versetzen 
 die Komplexität eines(r) Unternehmens(-gründung) erfahren, insbesondere Struktur 

und Organisation eines Unternehmens 
 wichtige Entscheidungssituationen kennenlernen 
 Kenntnisse im unternehmerischen Denken und Handeln aneignen 
 rationale und sinnvolle Entscheidungen treffen 
 unter realistischem Zeitdruck Probleme erkennen, analysieren und lösen 
 sich Ziele setzen und sich konsequent  an der Zielerreichung orientieren 
 Teamentscheidungen treffen und Teamfähigkeit trainieren 
 durch die Erfahrungen in den Teams das wirtschaftliche allgemeine Führungsverhal-

ten trainieren. 
 
Der Baustein 1 kann von den Lehrkräften in Kombination mit dem Baustein 2 in Anspruch 
genommen werden. Lehrkräfte können gerne im Baustein 1 anwesend sein, damit die Lehr-
kräfte besser die Verknüpfung von  Baustein 1 und Baustein 2 aktiv unterstützen können. 
 
Begleitende Wirtschaftspaten gewährleisten eine praxisnahe Unterweisung und eine profes-
sionelle Moderation der Projektaktivitäten. 
 
Welche Hinweise und Ideen geben wir? 
 
Unsere bisherige Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Schulen zeigt, dass es notwendiger 
denn je ist, das Thema Wirtschaft und Unternehmertum in die Schulen zu bringen. Dabei 
sollte bei den Schülern sich ein Verständnis entwickeln, um die Selbständigkeit als eine be-
rufliche Perspektive zu begreifen. Die wirtschaftlichen Themen müssen praxisnah in die 
Schulen gebracht und den Schülern die wirtschaftlichen Zusammenhänge erklärt werden. 
Nur dann können die Schüler an das Unternehmertum und an eine Existenzgründung heran-
geführt werden. 
Da ein erfolgreicher Unterricht insbesondere von den Lehrkräften abhängt, ist es erforderlich, 
dass diese auch die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, d.h. auch den Lehrkräften ist die 
Kenntnis zu unternehmerischen Tätigkeiten näher zu bringen. Erst dann kann genau das In-
teresse an einer unternehmerischen Tätigkeit bei Schülerinnen und Schülern geweckt wer-
den. Auch die Schulleitungen und Lehrkräfte sollten den unbedingt notwendigen Gründer-
geist unterstützen und hinreichend auf das Unternehmertum hinweisen. 
 
Für unsere Aktivitäten in den Schulen galt und gilt, dass die Schüler aktiv einbezogen werden 
und auf Fragen intensiv und individuell eingegangen wird. Den Schulleitungen und Lehrkräf-
ten sichern wir einen hohen Praxisbezug zu. 
 
Wir Wirtschaftspaten stehen mit unserem vielfältigen Projektangebot sowohl den Schülern 
als auch den Lehrkräften mit praxisnahen Beiträgen weiterhin kostenfrei zur Verfügung. 
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Prof. Wolf-Dieter Hase��le�er, Vorsitze�der 
Tie�kstr. �, ����� Berli� 

Mail: �hase��le�er@�fte.de ,  
 Ges�häftsstelle:Tra�s�aalstr. � 

����� Berli� 
Ges�häftsführer: Guido Neu�a�� 

 
 
                                                                                                                                          Berli�, de� ��.�.���� 

Betr.:  Stellu�g�ah�e zur A�höru�g dur�h de� Kulturpolitis�he� Auss�huss des Hessis�he� La�dtags 

zu de� Gesetze�t�urf der Fraktio�e� der CDU u�d Bü�d�is��/DIE GRÜNEN für ei� Gesetz zur 

Ä�deru�g des Hessis�he� S�hulgesetzes DRS ��/���� 

 

Sehr geehrte Da�e� u�d Herre�, 

�iele� Da�k für die Gelege�heit, zu de� o.g. Gesetze�t�urf Stellu�g zu �eh�e�.  

Der ge�ei��ützige� Verei�s „Net�ork For Tea�hi�g E�trepre�eurship Deuts�hla�d“ �NFTE 

Deuts�hla�d e.V.� ist �u�des�eit führe�d tätig i� Berei�h der E�trepre�eurship Edu�atio� 

i�s�eso�dere für S�hule�. � ���.�fte.de�  

S�h�erpu�kte der Tätigkeit si�d z.)t. ei� Projekt des Bu�des�i�isteriu�s für Wirts�haft i� de� 

�eue� Bu�deslä�der�, Lehrkräfteaus�ildu�ge� i� Bade�-Württe��erg, Nordrhei�-Westfale�, 

S�hles�ig-Holstei� u�d Ba�er� so�ie Kurse i� der Lehreri��e� u�d Lehreraus�ildu�g a� Ho�hs�hule� 

�z�. Aus�ildu�gtsse�i�are� i�s�eso�dere i� Bade�-Württe��erg u�d Ba�er�. 

I� Hi��li�k auf die gepla�te Ä�deru�g des hessis�he� S�hulgesetzes ge�e� �ir folge�de 

Stellu�g�ah�e a�: 

Begrüßt �ird �o� u�s ausdrü�kli�h die Ei�fügu�g der Begriffe „Bildu�g für Na�hhaltige E�t�i�klu�g“ 

u�d Me�s�he�re�hts�ildu�g“ i� §� A�s. � als �i�htige I�halte des Bildu�gsauftrags, die �it de� 

Herausforderu�ge� für ei�e zuku�ftsfähige Gesells�haft ko�grue�t si�d.  Au�h die Ei�fügu�g des 

Auftrags zur Medie��ildu�g halte� �ir für ei� ri�htiges Sig�al a� das S�hul�ese� au�h i� Hi��li�k auf 

die �ot�e�dige, �e�� au�h �o�h �i�ht hi�rei�he�d u�gesetzte didaktis�he Ver�i�du�g �o� Bildu�g 

zur digitale� Mü�digkeit u�d E�trepre�eurship Edu�atio�.  

I� �eso�derer Weise ist jedo�h u�sere Stellu�g�ah�e als �u�des�eite E�perte� für 

E�trepre�eurship Edu�atio� i� Hi��li�k auf die gepla�te Ei�fügu�g des �eue� A�s. �� i� § � 

gefordert.  

Hier ist die u�ter �. d� �es�hrie�e�e Ä�deru�g: Ei�führu�g ei�es gesetzli�he� Wer�e�er�ots i� 

S�hule� so�ie starke Ei�s�hrä�ku�ge� �ögli�he� Spo�sori�gs ei�s�hlägig.  I� fast alle� 

Bu�deslä�der� ist ei� Ver�ot �o� direkter Wer�u�g i� S�hule� i� u�ters�hiedli�her For� gege�e�, 

zu�i�dest, �e�� sie ü�er ü�li�he Auszei�h�u�ge� �o� Produkte� z.B. i� S�hulka�ti�e� hi�ausgeht 

u�d/oder de� Bldu�gsauftrag �i�ht gefährdet.  Dies ist au�h aus Si�ht der E�trepre�eurship 

Edu�atio� �i�ht zu �ea�sta�de� u�d si���oll.  

Ei� si���olles, de� Bildu�gsauftrag der je�eilige� S�hule die�e�des Spo�sori�g �ürokratis�h 

dadur�h zu ers�h�ere�, dass die E�ts�heidu�g i� Ei�zelfall de� Kultus�i�isteriu� oder ggf. �o� 

diese� �eauftragte� �a�hgeord�ete� Behörde� o�liege� sollte u�d �i�ht, �ie i� de� �eiste�  
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Ei� si���olles, de� Bildu�gsauftrag der je�eilige� S�hule die�e�des Spo�sori�g �ürokratis�h 

dadur�h zu ers�h�ere�, dass die E�ts�heidu�g i� Ei�zelfall de� Kultus�i�isteriu� oder ggf. 

�o� diese� �eauftragte� �a�hgeord�ete� Behörde� o�liege� sollte u�d �i�ht, �ie i� de� 

�eiste� a�dere� Bu�deslä�der�, de� S�hulleitu�ge� �z�. de� S�hulko�fere�ze� ist jedo�h 

aus u�serer Si�ht �i�ht sa�hgere�ht.  

Der ei�s�hlägige § 99 des Nordrhei�-Westfälis�he� S�hulgesetzes i� der Fassu�g �o� 

��.�.���� lautet z.B.: 

„��� S�hule� dürfe� zur Erfüllu�g ihrer Aufga�e� für de� S�hulträger )u�e�du�ge� �o� 

Dritte� e�tgege��eh�e� u�d auf dere� Leistu�ge� i� geeig�eter Weise hi��eise� 

�Spo�sori�g�, �e�� diese Hi��eise �it de� Bildu�gs- u�d Erziehu�gsauftrag der S�hule 

�erei��ar si�d u�d die Wer�e�irku�g deutli�h hi�ter de� s�hulis�he� Nutze� zurü�ktritt. Die 

E�ts�heidu�g trifft die S�hulleiteri� oder der S�hulleiter �it )usti��u�g der S�hulko�fere�z 

u�d des S�hulträgers. ��� I� Ü�rige� ist Wer�u�g, die �i�ht s�hulis�he� )�e�ke� die�t, i� der 

S�hule gru�dsätzli�h u�zulässig. Ü�er Aus�ah�e� e�ts�heidet das Mi�isteriu�.“ 

E�ts�heide�d ist, dass i� Nordrhei�-Westfale� �ie i� fast alle� a�dere� Bu�deslä�der�, �ie 

s�ho� er�äh�t, die Sa�he�ts�heidu�g �o� der S�hulleitu�g getroffe� �ird.  

Äh�li�hes zeige� au�h die For�ulieru�ge� i� seit �.�.���� gelte�de� Ru�derlass des 

Niedersä�hsis�he� Kultus�i�isteriu�s zu� sel�e� The�a: 

„Wirts�haftli�he Akti�itäte�, Sa��lu�ge� oder Wer�u�g für �irts�haftli�he, politis�he, 

religiöse, �elta�s�hauli�he oder so�stige I�teresse� si�d i� der S�hule �ur zulässig, �e�� sie 

ei�deutig de� Bildu�gsauftrag der S�hule zuzure�h�e� si�d u�d die je�eilige� re�htli�he� 

Vorga�e� �ea�htet �erde�. Neue Ler�for�e� u�d das Pri�zip „Öff�u�g �o� S�hule“ 

erforder� allerdi�gs, dass si�h die S�hule außers�hulis�he� Ler�orte� öff�et u�d da�ei �eue 

Wege �es�hreitet. I� jede� Fall �uss ei� a�erke��e�s�ertes pädagogis�hes )iel �eleg�ar 

�erfolgt �erde�. Das Vorha�e� ist i� der Regel i� ei�e� u�terri�htli�he� )usa��e�ha�g 

dur�hzuführe�. Die E�ts�heidu�g o�liegt i� Ei�zelfall der S�hulleiteri� oder de� 

S�hulleiter. Der S�hulvorsta�d ka�� Gru�dsätze �es�hließe�. 

Und weiter: 

„)u�e�du�ge�, die �it ei�e� Wer�eeffekt �er�u�de� si�d �Wer�u�g, Spo�sori�g�, kö��e� 

e�tgege�ge�o��e� �erde�, �e�� der Wer�eeffekt hi�ter de� pädagogis�he� Nutze� 

deutli�h zurü�k�lei�t. Die A��ah�e �o� so�stige� )u�e�du�ge� �Spe�de�, �äze�atis�he 

S�he�ku�ge�� ist zulässig, �e�� �i�ht i� Ei�zelfall ei� A�s�hei� für ei�e �ögli�he 

Beei�flussu�g �ei der Wahr�eh�u�g des Bildu�gsauftrages zu �efür�hte� ist.“ 

Au�h hier �erde� die E�ts�heidu�ge� der S�hulleitu�g �z�. de� S�hulko�fere�ze� 

ü�ertrage�. Dies ist hö�hst si���oll i� Hi��li�k auf das Erforder�is, si�h z.B. i� Rah�e�                 

des U�terri�hts zur Berufsorie�tieru�g au�h der Mit�irku�g �o� Wirts�hafts�ertreter� zu 
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�edie�e�, die �atürli�h �i�ht �ers�h�eige� kö��e�, �o� �el�he� Fir�e� sie e�tsa�dt 

�erde�.  

Die für Hesse� gepla�te �ürokratisierte Regelu�g ers�hei�t hi�gege� hö�hst pro�le�atis�h. 

Wel�he Pro�le�e gerade au�h für E�trepre�eurship Edu�atio� auftrete� kö��e�, �e�� die 

�isla�g i� Hesse� praktizierte stark �ere�gte Auslegu�g der für Hesse� gepla�te� 

Besti��u�ge� u� si�h greift, �ird a� folge�de� Beispiel deutli�h: I� DRS �9/���� i� dieser 

Legislaturperiode a�t�ortet die La�desregieru�g auf die Frage, �el�hes Pro�le� die 

La�desregieru�g  u�ter de� Gesi�htspu�kt �o� Wer�u�g �ei der Darstellu�g �o� 

Fir�e�logos auf i�sgesa�t �� �o� ��� Seite� ei�es Lehr�u�hs �ei� Ne��e� ei�es 

Fir�e��a�e�s i� Sa�hzusa��e�ha�g �„�ei�e Mutter ar�eitet �ei ALDI“� sieht, �ie folgt: 

„ Es ist dur�haus als Wer�u�g a�zusehe�, �e�� ei� �esti��ter I�halt �Marke��a�e, 

U�ter�eh�e� et�.�, der dazu geeig�et ist, S�hüleri��e� u�d S�hüler� au�h u��e�ußt zu 

�eei�flusse�, i� Text ei�es Lehr�u�hs ers�hei�t“                                                                                        

Hier �ird offe��ar da�o� ausgega�ge�, dass si�h ju�ge Me�s�he� z.B. dur�h de� zitierte� 

Aldi-Satz  ��ei�e Mutter…� oder dur�h das Er�äh�e� �o� allge�ei� �eka��te� Marke�- 

oder �ohl au�h Parteie��ah�e�  �erführe� lasse� kö��te�, �esti��te Produkte zu 

ko�su�iere� oder ggf. au�h �esti��te Parteie� zu �e�orzuge�.                                                               

Dies ers�hei�t a�gesi�hts der heutige� Situatio� �o� tatsä�hli�her Wer�u�g i� öffe�tli�he� 

Rau�, der politis�he� Diskussio�e�, der Ver�rau�her�agazi�e gerade au�h i� öffe�tli�h-

re�htli�he� Fer�sehe� �i�ht realitätsgere�ht. )u frage� ist daher, �ie zeitge�äßer u�d für 

die S�hüleri��e� u�d S�hüler glau��ürdiger Politik-, Wirts�hafts- u�d Gesells�hafts-

su�terri�ht oh�e Na�e�s�e��u�g �o� Fir�e�- oder Parteie��a�e�, die ja ei�e� 

„�esti��te� I�halt“ �ezei�h�e�, stattfi�de� ka��. 

No�h �ehr A�lass zur Besorg�is ü�er die �ögli�he Auslegu�g des  kü�ftig gepla�te� § � A�s. 

�� ergi�t folge�de, e�e�falls i� DRS �9/���� �ertrete�e Positio� der La�desregieru�g:                 

Auf die  Frage, �aru� die La�desregiertu�g der Auffassu�g sei, dass das S�hilder� 

erfolgrei�her U�ter�eh�e�sgrü�du�ge� dur�h E�t�i�klu�g �z�.erfolgrei�her Ei�führu�g 

�o� Produkte� gru�dsätzli�h gege� das Wer�e�er�ot �erstößt, a�t�ortet die 

La�desregieru�g: 

„Das Neutralitätsge�ot ist u�a�hä�gig �o� �irts�haftli�he� Erfolg des U�ter�eh�e�s zu 

sehe�.I� der S�hule darf �a�e�tli�h �eder auf erfolgrei�he �o�h auf erfolglose U�ter�eh�e� 

hi�ge�iese� �erde�…“                                                                                                                                      

Dass ei�e sol�he Auffassu�g� z.B. au�h das Ne��e� des Na�e�s Mi�rosoft �ei de� 

�er�e�dete� Betrie�ssyste�e� der S�hul�o�puter, das S�hilder� der E�t�i�klu�g des 

Auto�o�ils  dur�h Dai�ler, die Bespre�hu�g des Volks�age�-Diesel-A�gasska�dals, das 

U�tersu�he� erfolgrei�her Grü�du�ge� gerade et�a �o� Migra�ti��e� u�d Migra�te� us�. 

�er�ietet, zeigt die Pro�le�atik. 
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I� Hi��li�k auf ei�e erfolgrei�he E�trepre�eurship-Erziehu�g, also die u�terri�htli�he 

Ausei�a�dersetzu�g �it de� The�e� Sel�ststä�digkeit, U�ter�eh�e�sführu�g- u�d 

grü�du�g ist ei�e sol�he Auffassu�g u�d I�terpretatio� des gepla�te� § � A�s. �� äußerst 

ko�traprodukti�. Da die Grü�du�gs�ereits�haft deuts�her Juge�dli�her �eka��tli�h i� 

i�ter�atio�ale� Verglei�h zu geri�g ist, ist i� U�terri�ht ei�e le�e�dige u�d zeitge�äße 

Bes�häftigu�g �it reale�, �a�hhaltige� u�d zuku�fts�eise�de� U�ter�eh�e�s�odelle� u�d 

Produkte� �ot�e�dig, u� die Moti�atio� �ei S�hüler� u�d S�hüleri��e� zu steiger�.  

Hierzu äußert si�h au�h, �a�h Ke��t�is�ah�e der o.g. DRS �9/���� Prof. Dr. Falti�, Träger 

des �o� der Bu�deska�zleri� �erge�e�e� Deuts�he� Grü�derpreises ���9 u�d des �ege� 

sei�er Pio�ierleistu�ge� u� de� E�trepre�eurship-Geda�ke� i� Deuts�hla�d ���� 

�erge�e�e� große� Bu�des�erdie�stkreuzes a� Ba�de �ie folgt: 

„Mei�e eige�e� Erfahru�ge� i� ü�er �� Jahre� Bes�häftigu�g �it de� The�a 

E�trepre�eurship ha�e� �ir gezeigt, dass positi�e Beispiele e�ts�heide�d dazu �eitrage�, 

Grü�dergeist zu �e�ke� u�d �it Begeisteru�g diese� Rolle��or�ilder� zu folge�. Es ist also 

�o� herausrage�der Bedeutu�g, ü�er positi� �irke�de U�ter�eh�er u�serer Gesells�haft u�d 

Wirts�haft zu spre�he� u�d zu erkläre�, �as ihre Philosophie aus�a�ht u�d �ie sie ihre Idee� 

u�d Produkte dur�hsetze� ko��te�. Da�ei ist der Geda�ke der Na�hhaltigkeit �eso�ders 

�i�htig: Das ökologis�he u�d soziale E�gage�e�t steht i� Vordergru�d u�d ist er�ögli�ht 

dur�h �irts�haftli�he� Erfolg. Es geht gerade �i�ht u� de� Ge�i��, egal �it �el�he� Mittel�. 

Gerade i� Deuts�hla�d fehlt diese Betra�htu�g �o� E�trepre�eurship als pro�le�löse�des 

Ele�e�t, statt i� de� alte� Muster� des Lagerde�ke�s „U�ter�eh�er �ersus 

Ge�erks�hafte�“ zu de�ke�.“ 

I� Li�hte der gezeigte� Ü�erlegu�ge� halte� �ir daher die Ei�führu�g des gepla�te� §� A�s. 

�� zu�i�dest da�� für hö�hst �ede�kli�h, �e�� die �isher äußerst �ere�gte� Auslegu�ge� 

des hessis�he� Kultus�i�isteriu�s �ei�ehalte� �erde�. 

Mit freu�dli�he� Grüße� 
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Herrn 
Vorsitzenden des Kulturpolitischen Ausschusses 
des Hessischen Landtags 
Lothar Quanz 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 
 
-über Email- 

08.01.2017 
 
 
Stellungnahme zur Novellierung des Hessischen Schulgesetzes vom 4.10.2016 – 

Drucksache 19/3846 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Quanz, 
 
vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
Naturgemäß nehmen wir nicht zu allen Veränderungen Stellung, sondern be-
schränken uns auf die für uns relevanten Teile der Novellierung. 
 
Nr. 2: Die Anfügung unter a) ist notwendig, die Klarstellungen bei b) und c) be-
grüßen wir. 

Nr. 5 b): Die Betonung der Berufs- und Studienorientierung ist aus unserer Sicht 
richtig. Problematisch erscheint uns allerdings die fehlende Zuordnung zu ei-
nem oder zwei Fächern. Der Verweis auf eine Querschnittsaufgabe aller Fä-
cher birgt die Gefahr in sich, dass solche Konzepte unverbindlich bleiben. In 
diesem Zusammenhang erscheint es umso verkehrter, das Fach Arbeitslehre in 
der Mittelstufe im Prinzip abzuschaffen. Hier war diese Aufgabe vorher zuverläs-
sig verortet. 

Nr. 7: Diese Passage unterstützen wir. 

Nr. 11: Der Pakt für den Nachmittag ist möglicherweise sinnvoll für Eltern, die ein 
Betreuungsangebot am Nachmittag benötigen, hat aber nichts mit dem Aus-
bau von Ganztagsschulen zu tun. Die Rhythmisierung des Tagesablaufs für 
Ganztagsschulen muss eine Pflicht sein und nicht eine Gestaltungsmöglichkeit, 
die den Schulen offen gehalten wird. Ein Hinweis auf den Qualitätsrahmen, der 
weitere wichtige Voraussetzungen für funktionierende Ganztagsschulen ent-
hält, fehlt leider. Ein erklärter Wille der Landesregierung zum weiteren Ausbau 
echter Ganztagsschulen ist nicht erkennbar. Die zur Verfügung gestellten Mittel 
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reichen bei weitem nicht aus, um auch nur die Bedarfe der Schulen zu decken, 
die Ganztagsangebote machen und machen wollen. Die Schulträger werden 
hier nicht in die Pflicht genommen, die notwendigen baulichen und organisa-
torischen Maßnahmen für Ganztagsschulen zu treffen. Nach wie vor ist die 
Vergabepraxis der Schulträger nach Zuweisung der Fördermittel durch das 
Land für die Schulen nicht transparent. 

Nr. 15: Überfällig. 

Nr. 16: Hier ist hinter den blumigen Formulierungen weiterhin kein Gestaltungs-
wille der Landesregierung hin zu einem System zu sehen, das zu mehr Bildungs-
gerechtigkeit führt. Immer weitere Formen von Schulen mit weiten Möglichkei-
ten der Gestaltung, die rein der Aufrechterhaltung der Sortierung der Schüle-
rinnen und Schüler dienen, lehnen wir ab. 

Nr. 20: Die geschaffene Möglichkeit einer klasseninternen Binnendifferenzierung 
bis zur Jahrgangsstufe 10 begrüßen wir ausdrücklich. Der letzte Satz steht aller-
dings in eklatantem Widerspruch zu den vorherigen Aussagen und soll ersatzlos 
gestrichen werden. Zudem ist die Gesamtkonferenz nicht der richtige Ort für 
den Beschluss von Organisationsänderungen. 

Nr. 31: Die Klärung des Förderauftrags begrüßen wir. Da die Gymnasien eben-
falls allgemeine Schulen sind, sollten diese einen ihrer Zahl und Bedeutung ent-
sprechenden Anteil an der inklusiven Förderung übernehmen müssen. Ein ent-
sprechender Passus ist hier anzufügen. 

Nr. 34-36: Inklusive Schulbündnisse sind eine Reaktion auf Mangel. Mangel an 
bereitwilligen Schulen, Mangel an Förderschullehrkräften, Mangel an Qualifizie-
rung und Mangel an räumlichen und apparativen Voraussetzungen. Auch 
wenn sie unter den gegebenen Umständen einer unklaren Förderung (systemi-
sche Zuweisung) eine momentane Zwischenlösung versprechen, verhindern sie 
im Grunde die Umsetzung des Elternwillens auf freie Schulwahl für Eltern mit 
Kindern, die einen Inklusionsbedarf haben. Die Klarstellung des Förderauftrags 
unter Nr. 31 lässt hier eindeutig die Konsequenz vermissen. Die weitaus meisten 
Förderschulen sollten im Inklusionssinne geschlossen, die dort tätigen Kollegin-
nen und Kollegen den inklusiv arbeitenden allgemeinen Schulen zugeordnet 
und die Beratungs- und Förderzentren als überflüssige Schulform abgeschafft 
werden. 

Nr. 41 a): Die Änderung wird ausdrücklich von uns begrüßt. 

Nr. 47: Nach einem Großprojekt des HKM zum Thema ist davon lediglich eine 
kleine Formulierung „…individuelle Förderung…“ als Informationsrecht für Eltern 
übrig geblieben. Was individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern als 
Pflicht der Schulen meint bleibt weiterhin allen Beteiligten unklar. Diesen Ansatz 
ernst zu nehmen und mit dem Inklusionsauftrag zu verknüpfen wäre ein tat-
sächlich lohnendes Unterfangen für eine Neufassung des Schulgesetzes gewe-
sen. So bleibt der Auftrag weiterhin ungeklärt und als nebulöser Anspruch an 
den Schulen hängen. 

Nr. 48: Die Regelung im Absatz 3 befürworten wir. 

Nr. 63-68: Die anspruchsvollen Aufgaben der Schulleitungen (Führungseignung, 
Qualitätsentwicklung, Personal-, Unterrichts- Organisationsentwicklung) so pro-
minent zu setzen, während gleichzeitig die Führungsakademie stark abgebaut 
wird und eine funktionierende Lehrkräftefortbildung kaum noch existiert in Hes-
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sen, die externe Evaluation in Form der Schulinspektion abgeschafft, Schulbe-
ratung nur in völlig unübersichtlichen Formen vorhanden ist, bedeutet die 
Schulleitungen und auch die Lehrkräfte mit den so definierten Aufgaben mehr 
oder weniger allein zu lassen. Gerade die definierten Bereiche für weitere sys-
temische Schulentwicklung erfordern ein Fortbildungs- und Unterstützungsan-
gebot für alle Ebenen im Bildungsbereich, das weit über das tatsächliche hin-
ausgeht. Damit schafft sich das Land Hessen selbst einen gewaltigen Hemm-
schuh für die angestrebte Weiterentwicklung bei Ganztag, Inklusion und indivi-
dueller Förderung. In vielen Bereichen ist es jetzt schon schwierig geeignete 
Bewerber für Leitungsaufgaben zu finden, so wird es nicht leichter werden, 
auch nicht mit einer verpflichtenden Vorab-Fortbildung. 

Im Übrigen wird der Unterschied zu den Anforderungen an die Qualität der 
schulfachlichen Aufsicht in grotesker Form deutlich: hier ist nichts weiter gefor-
dert als die Eignung für Aufsicht – wie auch immer diese definiert sein mag. Kein 
Hinweis auf notwendige Kompetenzen in den Bereichen wie für die Schullei-
tungen. Wie soll hier Kommunikation auf Augenhöhe möglich sein? Eine Defini-
tion der Voraussetzungen für gute fachliche Aufsicht ist seit langem überfällig 
und muss sich in den Grundvoraussetzungen bereits an denen für Schulleitun-
gen messen lassen. 

Nr. 100: Die Ermöglichung der Gründung weiterer eigenständiger gymnasialer 
Oberstufen begrüßen wir. Die Festsetzung auf 160 Schüler in der Jahrgangsbrei-
te gegenüber 80 für reguläre angeschlossene Oberstufen stellt jedoch eine un-
zumutbare Benachteiligung dar und muss geändert (stark abgesenkt) werden. 
Auch für reguläre Oberstufen ist die Begründung von notwendiger Differenzie-
rung und sinnvoller Unterrichts- und Erziehungsarbeit gültig und somit gleichwer-
tig umzusetzen. 

 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Im Auftrag des Landesvorstands 
 

 
 
E. Woitalla 
Landesvorsitzender 
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Landesbund Hessen 
 

 

 

 

        

 

         15.01.2017 
Novelle Hessisches Schulgesetz 
Landtagsdrucksache 19/3846 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der dbb Hessen ist dankbar für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzesent-
wurf zur Änderung des Schulgesetzes. Zu rein redaktionellen Änderungen wird in der Folge nicht 
Stellung bezogen. 
 
HSchG § 3 Abs. 7 
Die Aufnahme dieses Absatzes erscheint aus den Erfahrungen der letzten Jahre mehr als geboten.  
 
HSchG § 3 Abs. 10 
Die Einrichtungen der Jugendhilfe und der Jugendämter wie auch die Schulen müssen gleichzeitig 
personell so ausgestattet sein, dass sie den Ansprüchen gerecht werden können. Die Praxis zeigt, 
dass die Einrichtungen Jugendhilfe und Jugendämter derzeit weit über ihre Möglichkeiten hinaus 
beansprucht sind. Zudem fordert der dbb ein, dass die Jugendämter und Jugendhilfeeinrichtungen 
den Schulen eine Rückmeldung über den Fortgang geben. Es kann nicht angehen, dass die Schulen 
die Jugendämter mit Informationen versorgen, dann aber nicht erfahren, was ihre Intervention be-
wirkt hat. 
 
HSchG § 5 Abs. 2 
Die Neufassung verstärkt noch mehr den Trend, die BSO in alle Fächern zu implementieren. Es steht 
zu befürchten, dass dadurch die BSO nicht mehr gezielt gefördert wird. Gleichzeitig steht zu befürch-
ten, dass in den einzelnen Fächern die Fachlichkeit und Zeit zur Kompetenzvermittlung weiter erheb-
lich beschnitten wird. Daher fordert der dbb eine Differenzierung der BSO in den einzelnen Jahrgän-
gen der Bildungsgänge. 
  
HSchG § 15  
Die Ausdehnung auf die Ferien wird vom dbb Hessen kritisch gesehen und abgelehnt. Zustimmung 
ka�� die Ä�deru�g seite�s des d�� �ur erfahre�, �e�� i� �eue� A�s. � �a�h de� Wort „Betreu-
u�gsa�ge�ot“ ei�gefügt �ird „ ,das �i�ht u�ter der Aufsi�ht der S�hule steht,“  

dbb Hessen, Eschersheimer Landstr.162  60322 Frankfurt 

 

Hessischer Landtag 

Kulturpolitischer Ausschuss 

z. Hd. Frau Öftring 

 

Postfach 3240 

 

65022 Wiesbaden 

Thomas Müller 

Stellv. Landesvorsitzender 

Kirchstraße 38 

63512 Hainburg 

T.: 08182 991717 

F: 06182 783670 

Mail:  

presse@dbbhessen.de 
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HSchG § 15 Abs. 5 
Eine flächendeckende, verbindliche Einführung einer Ganztagsschule in gebundener Form für das 
Land Hessen wird abgelehnt.  
 
HSchG § 15 c 
Der dbb lehnt die Durchführung von Förderangeboten als „s�hulis�he A�ge�ote“ i� de� Ferie� a�. 
Solche Angebote können von außerschulischen Trägern in den Schulen angeboten werden. Der dbb 
legt Wert darauf, dass der Ferien in erster Linie der Erholung dienen. 
 
HSchG § 23 Abs.6 
Dieser neue Absatz ist, folgt man der Begründung, im Gesetz völlig überflüssig. Im Gegenteil er ist 
sogar abzulehnen, da der  Text eindeutig die Schulträger zwingt, Hauptschulen zu schließen bzw. in 
andere Schulformen zu überführen. Dies geht weit über die Regelungen im § 146 HSchG hinaus. 
 
HSchG § 24 Abs. 3 Neufassung Satz 3 
Hier ist von „Einvernehmen“ die Rede. Ist kein Einvernehmen da, können die Beschlüsse nicht umge-
setzt werden. Stimmt der Schulträger zu, muss er auch die Konsequenzen (auch in räumlichen Fra-
gen)  ziehen. 
 
HSchG § 27 A�s. � „�eu“ 
Dieser Absatz ist in sich widersprüchlich. Einerseits soll eine schulformunabhängige Gesamtschule in 
allen Fächern die Kursdifferenzierung abschaffen können, andererseits ab Jg. 9 abschlussbezogene 
Klasse� �der „hö�hste�“ Stufe der Ausdifferenzierung) bilden können. Das passt nicht zusammen. 
Durch die Möglichkeit der Abschaffung der Kursdifferenzierung in allen Fächern, also auch Deutsch, 
Mathematik und erster Fremdsprache steht eine Niveausenkung zu befürchten. Hier sei nur auf die 
noch additionalen Faktoren Integration und Inklusion hingewiesen, die schon heute zu einem 
Höchstmaß an binnendifferenzierendem Unterricht führen. Daher wird dieser Abschnitt abgelehnt. 
Gleichzeitig regt der dbb an, die Möglichkeit zur Einrichtung von abschlussbezogenen Klassen schon 
ab Jahrgang 8 zu schaffen. 
 
HSchG § 28  
Der d�� leh�t diese Ei�fügu�g a�. Er ka�� sie akzeptiere�, �e�� die Worte „�it de� )iel“ gestri�he� 
werden und das anschließende Komma sowie der restliche Satz ersatzlos wegfallen. 
 
HSchG § 37 Abs. 3 (neu) 
Es wird angeregt, diesen Absatz nicht aufzunehmen. da im Folgenden noch im § 73 eine Änderung 
vorgesehen ist. 
 
HSchG § 49 
Die vorgesehenen Änderungen sind zunächst einmal bildungspolitische Vorgaben der allgemeinen 
Art. Was fehlt, ist jedoch die Selbstverpflichtung des Gesetzgebers durch einen Ausbau der  universi-
tären Ausbildung und dann auch folgend in der zweiten Ausbildungsphase  genügend Förder- und 
Sonderpädagogen bereit zu stellen. Dies ist umso mehr erforderlich, als durch die Inklusiven Schul-
bündnisse (§ 52) ein massives Ansteigen der Beratungsarbeit einerseits und dem Abstellen von Lehr-
kräften für den inklusiven Unterricht andererseits zu erwarten ist. Es wird daher gefordert, dass im 
�eue� A�satz � �a�h de� Wort „Gesells�haft“  ei�gefügt �ird „�a�h Maßga�e ihrer perso�elle�, 
räu�li�he� u�d sä�hli�he� Mögli�hkeite�“. 
 
HSchG § 51 (4) neu 
Der Sinn dieses Absatzes erschließt sich nicht. Auch nicht aus der Begründung. 
 
§ 59 Abs.3 Satz 1 
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Es �ird a�geregt a�alog § �� ��� a� Satze�de zu for�uliere�: „�erlä�gert si�h die Vollzeits�hulpfli�ht 
u� ei� Jahr.“ 
 
HSchG § 73 (1) 
Der d�� e�pfiehlt, ge�erell die Note�stufe� � �is � �„sehr gut“ �is „u�ge�üge�d“� dur�h das ��-
Punkteysystem zu ersetzen.  
 
HSchG § 73 Abs. 6 Satz 3 (neu) 
Es �ird di�ge�d e�pfohle� de� Begriff „Beei�trä�htigu�g“ i� der „Verord�u�g zur Ausgestaltu�g des 
S�hul�erhält�isses“ u�d der „Verord�u�g zur Ausgestaltu�g der Bildu�gsgä�ge…“ eindeutig zu klä-
ren. 
 
HSchG § 81 Nr. 2 c (neu) 
Dies �ird �egrüßt, da da�it de� S�hüleri��e� u�d S�hüler� der Weg gee��et �ird, ei�e� „�iedere�“ 
A�s�hluss zu er�er�e�, oh�e diese� i� )eug�is �ur als „glei�hgestellt“ �estätigt zu �eko��e�. Si-
cher zu stellen ist aber, dass eine solche Entscheidung zu Beginn des jeweiligen Schuljahres zu treffen 
ist und alle (!) Prüfungsteile umfasst. Das bedeutet, dass bei der Teilnahme an den Hauptschulab-
schlussprüfungen auch eine Projektprüfung und bei der Teilnahme an den Realschulabschlussprüfun-
gen eine Präsentation auf der Grundlage einer Hausarbeit zu leisten ist. Ansonsten gäbe es eine Un-
gleichbehandlung. 
 
HSchG § 82 Abs. 6 
Die Anfügung folgt den neueren Überzeugungen, dass Mediationsverfahren unter Umständen erfolg-
reicher sind als Ordnungsmaßnahmen, die als Strafen empfunden werden. Es wird nicht festgestellt, 
wer eine solche Mediation durchführt. Die in den Schulen teilweise vorhandenen Streitschlichter 
dürften damit überfordert sein. Zudem sollte von vornherein geregelt sein, dass ein solches Mediati-
onsverfahren lediglich für angestrebte Ordnungsmaßnahmen nach § 82 Abs. 2 Punkte 1 bis 3 in Frage 
kommt. 
 
HSchG §84 Abs.1  Satz 3 Neufassung 
Es �ird a�geregt, die Worte „ist dere� S�hulko�fere�z zu höre�“ zu ersetze� dur�h „ist die )ustim-
mung der S�hulko�fere�z ei�zuhole�“.  Die �loße A�höru�g lässt ei�e E�ts�heidu�g der S�hulauf-
sichtsbehörde auch gegen den eindeutigen Willen der Schulgemeinde zu. 
 
HSchG  §86 Abs.3 Neufassung 
Der vorgesehene Text ist eindeutiger in seiner Aussage als der bisherige. Die Neufassung wird daher 
sehr �egrüßt, zu�al sie kei�e� U�ters�hied �ehr �a�ht z�is�he� „Lehrkräfte�“ u�d „Lehrkräfte� i� 
Vor�ereitu�gsdie�st“. 
 
HSchG § 92 Abs. 3 (neu) 
Dieses hehre Ziel wäre nur zu unterstützen.  Jedoch werden die damit beauftragten Schulaufsichts-
beamtinnen und Schulaufsichtsbeamten damit häufig überfordert.  Eine solche Zielvereinbarung 
verlangt eine (auch zeit-) intensive vorausgehende Analyse unter Zuhilfenahme auch eventuell vor-
liegenden Evaluations- oder Inspektionsberichte. Die Rechenschaftslegung kann ja nun nicht einfach 
durch Abgabe eines Blattes Papier erfolgen. Auch hier sind zeitintensive Gespräche notwendig, die 
dann wieder ihren Einfluss auf neue Gedanken zur Schulentwicklung haben. Da die Aufgabenberei-
che für die damit betrauten Beamtinnen und Beamten zudem durch ebenfalls (zeit-) intensive Jah-
resgesprä�he �e�e� de� „ü�li�he�“ Tätigkeite� �Si�herstellu�g U�terri�hts�ersorgu�g, Perso�ale�t-
wicklung Schulleiterinnen und Schulleiter und Lehrkräfte (§97 Abs. 1 Satz 3), Wahrnehmung von Ge-
neraliaaufgaben usw.) angefüllt sind. Der dbb empfiehlt diesen Passus so zu formulieren, dass Schul-
entwicklungsgespräche in einem ausreichenden zeitlichen Abtand zu führen sind. Denn Schule ist 
kein Wirtschaftsbetrieb. Methoden aus der Wirtschaft (Consulting) lasen sich nicht unreflektiert auf 
die Schulen übertragen. 
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HSchG § 94 Abs. 2  
Es wird dringend empfohlen diesem Satz den Satz 2 aus § 89 Abs. 1 anzufügen.  Es kann nicht ange-
hen, dass Stellen in der Schulaufsichtsbehörde nicht rechtzeitig ausgeschrieben werden,  obwohl die 
Funktionsstelleninhaber lange Zeit vorher  das Freiwerden der Stelle angekündigt haben. 
 
Zudem fordert der dbb die Einfügung von wie weiteren Abschnitten: 

- Leiterin oder Leiter eines Staatlichen Schulamtes kann nur werden, wer die Befähigung für 
ein Lehramt besitzt. 

- Die Aufgabe einer stellvertretenden Amtsleiterin oder eines stellvertretenden Amtsleiters ist 
eine Funktionsstelle. Diese Stellen sind auszuschreiben. 

Begründungen: 
- Staatliche Schulämter haben in erster Linie pädagogische Aufsichtsfunktionen.  
- Da stellvertretende Amtsleiterinnen und Amtsleiter bei der Bewerbung auf eine Funktions-

stelle als A�tsleiter/i� ei�e� Be�er�er�orteil ha�e�, ka�� ei�e Beauftragu�g „auf )uruf“  
wie bisher erfolgt) nicht akzeptiert werden. 

 
HSchG § 127 g Satz 3 
Diese� Satz ist a�füge� „Dieser ist daher re�htzeitig u�d u�fasse�d i� die Pla�u�ge� ei�zu�ezie-
he�.“ Da�it kö��e� Rei�u�gs�erluste z�is�he� pädagogis�he� Pla�er� ei�erseits u�d de� Ver�al-
tungsrat als Sachmittelgeber weitgehend verhindert werden. 
 
HSchG § 129  
Hier ist aufzunehmen: 

- die Durchführung von mit Forschungsvorhaben verbundenen Untersuchungen an der Schule  
 
HSchG § 144a Änderung der Sätze 5 und 6 
Der letzte Satz hinter dem Semikolon, setzt voraus, dass der Schulträger entsprechende Schulver-
bünde  nach § 140 Abs. 1 gebildet hat. Darauf sollte an dieser Stelle hingewiesen werden. 
 
Im Übrigen verweise ich auf die Stellungnahmen der im dbb Hessen organisierten Leherverbände. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Mündliche Anhörung durch den Kulturpolitischen Ausschuss des Hessischen Landtags zu 
dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz 
zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes – Drucks. 19/3846 –  
  
 
Sehr geehrter Herr Quanz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung des o. g. Gesetzentwurfs zur Änderung des Hessischen Schulge-
setzes. Gerne nehmen wir als Spitzenorganisation des hessischen Handwerks die Gelegenheit 
wahr, hierzu Stellung zu nehmen. 
 
Für rund 75.000 Handwerksbetriebe in Hessen ist Bildung ein entscheidender Standortfaktor, gute 
Schulpolitik dient der Nachwuchssicherung und damit der nachhaltigen Sicherung des Wirtschafts-
standortes. Hessens Handwerk ist Hessens größter Ausbilder. Fast 25.000 junge Menschen wer-
den im Handwerk ausgebildet. Im Gegensatz zu manchen anderen Wirtschaftsbereichen hat das 
Handwerk auch in konjunkturell schwierigen Zeiten seine Ausbildungsquote mit rund 8 Prozent 
über Jahre stabil gehalten. Auf seine Ausbildungsleistung in mehr als 120 Berufen ist das Hand-
werk stolz. Darüber hinaus dokumentiert es damit auch den festen Willen, seine gesellschaftliche 
Verpflichtung zu erfüllen, jungen Menschen Perspektiven für ihre berufliche und private Zukunft zu 
geben. Trotz des Megatrends zur Akademisierung bleibt das Handwerk und damit das duale Aus-
bildungssystem bei der Berufswahl attraktiv. Dies zeigt sich in der Tatsache, dass die Zahl der neu 
abgeschlossenen Lehrverträge im hessischen Handwerk auch 2015/2016 auf einem hohen Niveau 
geblieben ist. Insgesamt haben die drei hessischen Handwerkskammern im Erhebungszeitraum 1. 
Oktober 2015 bis zum 30. September 2016 erneut über 10.000 neue Lehrverträge registriert. 
 
Gute schulische Bildung und gute betriebliche Ausbildung im dualen System sind eine unabding-
bare Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg und Zukunftsfähigkeit des  Handwerks in Hessen. 
Es ist daher notwendig, dass Schule nicht nachlässt, ganz wesentlich Kompetenzen im Lesen, 
Schreiben und Rechnen aber auch im Bereich der sozialen Kompetenzen 
 
  

An den 
Vorsitzenden des  
Kulturpolitischen Ausschusses 
Herrn Lothar Quanz MdL 
Hessischer Landtag 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
 

   
 

   
   
   
   
  Ihr Zeichen:  I A 2.8 
  Ihre Nachricht vom:  22. November 2016 
  Unser Zeichen:  IV-Ha 
   
  Ansprechpartner:  Andreas Haberl 
  Telefon:  hwk-wiesbaden.de 0611 136-195 
  Telefax:   0611 136-8195 
  E-Mail:   andreas.haberl@ 
  hwk-wiesbaden.de 
   
  Datum:  11. Januar 2017 
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zu vermitteln. Hinzu kommt eine gute Berufs- und Studienorientierung an allen hessischen Schu-
len. Mangelnde Ausbildungsfähigkeit und leider auch mangelnde Ausbildungsmotivation junger 
Menschen hemmen weiterhin nicht nur die Leistungsfähigkeit der Betriebe, sondern schwächen 
langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Wirtschaftsstandortes Hessen. Denn starke 
Schule bedeutet letztlich starkes Handwerk. 
 
Zum Gesetzentwurf im Einzelnen: 
 
§ 3 HSchG – Werbung an Schulen 
 
In § 3 HSchG soll ein neuer Abs. 15 eingefügt werden, der Werbung an Schulen für unzulässig 
erklärt. Auf Grund der Neutralitätspflicht von Schule ist dies zunächst absolut unstrittig. Allerdings 
heißt es in diesem neuen Abs. 15 auch: „Ausnahmen für Sponsoring kann das Kultusministerium 
im Rahmen geltender Vorschriften dann zulassen, wenn eine Beeinflussung sowie der Anschein 
einer Einflussnahme auf Schule und Unterricht ausgeschlossen sind und das Sponsoring nicht im 
Widerspruch zu den Bildungs- und Erziehungszielen nach diesem Gesetz steht.“ 
 
Die Schranken, die hier aufgebaut werden, sind aus unserer Sicht sehr eng. Wir stellen uns die 
Frage, wie soll zukünftig zum Beispiel ein Teil der Berufs- und Studienorientierung – ebenfalls ein 
Bildungs- und Erziehungsauftrag hessischer Schulen (§ 2 Abs. 9 HSchG) – aussehen, wenn Un-
ternehmen oder andere Institutionen Schulen in diesem Kontext unterstützen können, indem sie 
keine Bücher, aber vor allem Materialen und andere Unterrichtshilfen mehr zur Verfügung stellen 
können. Denn egal wer als Externer Schule unterstützt, kann den Anschein erwecken, dass er 
Einfluss auf Schule nimmt. Wie sollen externe Partner, beispielsweise Handwerksmeister, über die 
Arbeitswelt – ein ganz wesentlicher Teil der Berufs- und Studienorientierung an Schulen – berich-
ten, wenn nicht ihre Betriebe als Testimonials herhalten. Oder anders gesagt, wo liegen die Gren-
zen der Neutralität, wo fangen sie an zu verschwimmen? Mit der sehr weit gefassten gesetzlichen 
Formulierung des „Anscheins“ ist eine Ausnahme für Sponsoring faktisch nicht gegeben. 
 
 
§ 5 Abs. 2 HSchG – Berufs- und Studienorientierung 
 
Eine zukunftsorientierte Schulbildung muss lebens- und berufsrelevante Kompetenzen sowie ein 
gutes Grundwissen über ökonomische Zusammenhänge vermitteln. Entscheidend ist ferner die 
Vermittlung von Kenntnissen über die Vielzahl und Vielfalt der Ausbildungsberufe im dualen Be-
rufsbildungssystem. Dies erfordert eine enge Verzahnung der Schule mit der Wirtschafts- und Ar-
beitswelt, um die Jugendlichen, aber auch die Lehrkräfte, mit den genannten Anforderungen ver-
traut zu machen. Gleichzeitig kann dadurch der Nutzen und die praktische Bedeutung der einzel-
nen Fächer und Lerninhalte (z.B. in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften) verdeut-
licht werden, was sich auf die Lernmotivation zusätzlich auswirkt. 
 
Wir begrüßen daher zum einen, dass jetzt das Wort „fächergreifend“ im Kontext der Berufs- und 
Studienorientierung auch Eingang in das Hessische Schulgesetz findet. Zum anderen wird der 
Berufs- und Studienorientierung an hessischen Schulen normativ zukünftig noch mehr Bedeutung 
beigemessen, in dem das Gesamtthema „Berufs- und Studienorientierung“ nicht mehr „nur“ auf 
dem Erlass-Wege geregelt wird, sondern durch eine Rechtsverordnung. Auch dies begrüßen wir 
sehr. 
 
 
§ 23 Abs. 6 – Eigenständige Hauptschule 
 
Der neue § 23 Abs. 6 greift die bestehende Tendenz der Schulträger auf, eigenständige Haupt-
schulen entweder aufzuheben oder in Schulen anderer Schulformen umzuwandeln. Neue eigen-
ständige Hauptschulen sollen daher nicht mehr errichtet werden. Dies ist folgerichtig.  

41



Seite 3 - Schreiben des Hessischen Handwerkstages vom 11. Januar 2017 

..4 

 
Nichtsdestotrotz ist der Hauptschulabschluss an sich auch für die Zukunft zu erhalten. Denn auf 
die Vielfalt der Abschlüsse ist das Handwerk angewiesen, denn sie markieren den individuellen 
Schulerfolg bei jeweiligem Talent und unterschiedlicher Leistungsfähigkeit. 
 
 
§ 41 HSchG – Höhere Berufsfachschule 
 
Im „Bündnis Ausbildung Hessen 2015 bis 2019“ haben sich die Bündnispartner verabredet, dass 
der Übergangsbereich „transparent und klar strukturiert sein und zielgerichtet auf die Ausbildung 
im dualen System hinführen“ soll. „Als ein im Kern kompensatorisches System muss er auf den 
unumgänglichen Bedarf zurückgeführt werden.“ 
 
Wir begrüßen daher, dass entsprechend dieser Empfehlungen die Zusammenführung der bisheri-
gen schulischen Angebote im Übergangsbereich in möglichst einem einzigen Angebot, zunächst in 
Form eines Schulversuches unter dem Arbeitstitel „Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung“ 
erprobt werden soll. Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass das Ziel eines möglich frühen 
Übergangs dieser Schülerinnen und Schüler in dieser Schulform in die duale Ausbildung tatsäch-
lich gelingen wird. 
 
Ebenso begrüßen wir, dass in diesem Kontext auch endlich die Empfehlung Nr. 8 des Hessischen 
Landesausschusses für Berufsbildung vom 16. November 2011 aufgegriffen wird und die Einjähri-
ge Berufsfachschule auslaufen soll. 
 
 
§ 60 Abs. 3 HSchG - Produktionsschulen 
 
In § 60 Abs. 3 wird die Regelung zur verlängerten Vollzeitschulpflicht klarstellend dahin gehend 
ergänzt, dass diese Pflicht auch im Rahmen eines außerschulischen Bildungsangebots an einer 
Produktionsschule erfüllt werden kann.  
 
Die Tatsache, dass die Vollzeitschulpflicht auch im Rahmen eines außerschulischen Bildungsan-
gebots erfüllt werden kann, begrüßen wir. Wir dürfen allerdings kritisch anmerken, dass Produkti-
onsschulen sich dadurch auszeichnen, dass sie um die Produktion von Gütern und Dienstleistun-
gen in Werkstätten zentriert sind. Die hergestellten Produkte werden auf dem Markt angeboten. 
Dies lehnen wir ab, weil somit Produktionsschulen staatlich subventioniert in Marktkonkurrenz zu 
unseren Betrieben treten können. Dies darf nicht sein. 
 
 
§ 98 Abs. 5 – Schulinspektion 
 
Durch das Instrument der Schulinspektion sollen die Schulen in ihrer eigenständigen Entwicklung 
hin zu mehr Qualität unterstützt werden. Dies geschieht unter anderem durch die datengestützte 
Beschreibung der Qualität von Unterricht sowie durch Hinweise auf Stärken und Schwächen. Der 
Inspektionsbericht befördert zudem den innerschulischen Diskussions- und Entwicklungsprozess. 
Die Schulinspektion erhöht die Verbindlichkeit der im Schulprogramm beschlossenen Entwick-
lungsmaßnahmen unter dem Aspekt der Rechenschaftslegung. Zudem können die kumulierten 
Daten der Inspektionen an den Schulen darüber hinaus auch für die bildungspolitische Steuerung 
genutzt werden. 
 
Vor diesem Hintergrund sind wir negativ überrascht, dass der Regelfall der Schulinspektion weg-
fällt. Qualitätssicherung sieht anders aus. 
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Für Fragen stehen wir gerne im Vorfeld, aber auch im Rahmen der geplanten mündlichen Anhö-
rung Ihres Ausschusses am 8. Februar 2017 zur Verfügung. An der mündlichen Anhörung Ihres 
Ausschusses wird für den Hessischen Handwerkstag (HHT) Herr Andreas Haberl, Hauptabtei-
lungsleiter Berufliche Bildung der Handwerkskammer Wiesbaden, teilnehmen. 
 
Wir verweisen abschließend auf die Ihnen auch vorliegenden Stellungnahmen der Arbeitsgemein-
schaft der hessischen Industrie- und Handelskammern und der Vereinigung der hessischen Unter-
nehmerverbände. Beide Stellungnahmen unterstützen wir.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

    
Bernd Ehinger  Bernhard Mundschenk 
Präsident  Geschäftsführer 
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Landesverband für Legasthenie und Dyskalkulie Hessen e.V.                    
c/o EZB Bonn
Postfach 20 13 38
53143 Bonn

LVL-Hessen,  c/o EZB Bonn, Postfach 20 13 38,  53143 Bonn

Hessischer Landtag 
Kulturpolitischer Ausschuss 
Postfach 3240
65022 Wiesbaden 

Mündliche  Anhörung  durch  den  Kulturpolitischen  Ausschuss  zum  Gesetzentwurf  der
Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hess.
Schulgesetzes– Drucks. 19/3846 – Unsere Stellungnahme 

15.01.2017 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Quanz,
sehr geehrte Frau Geschäftsführerin Öftering, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wir  möchten  die  Möglichkeit,  zur  vorgesehenen  Änderung  des  Hessischen  Schulgesetzes  eine
Stellungnahme abgeben zu können, wahrnehmen:

Menschen  mit  Legasthenie und  Dyskalkulie haben  Anspruch  auf  Chancenausgleich  in  Schule,
Ausbildung und Beruf.

Dies  ist  im Schulgesetz  entsprechend  bei  allen  Punkten  zu  berücksichtigen.  Diesem Grundsatz
folgend sprechen wir exemplarisch 2 Punkte in Ihrem Entwurf an, wo es umgesetzt werden müsste.

§ 3 Abs. 6 letzter Satz ist insoweit zu ergänzen

Hochbegabte Schülerinnen und Schüler und solche mit Teilleistungsstörungen und
Behinderungen sollen durch Beratung und ergänzende Bildungsangebote in  ihrer  Entwicklung
gefördert werden. 

§ 75 Abs. 6  ist insoweit abzuändern

Kriterien  und  Verfahren  der  Leistungsfeststellung  und  -bewertung  werden  durch
Rechtsverordnung näher bestimmt. Dabei kann vorgesehen werden ist vorzusehen, dass für einzelne
Jahrgangsstufen  oder  Schulformen  an  die  Stelle  einer  Leistungsbewertung  durch  Noten  eine
schriftliche Aussage über Leistungswillen, Lernentwicklung und Lernerfolg tritt, eine Beurteilung
des Arbeits- oder Sozialverhaltens entfällt, bei Abschlussprüfungen in bestimmten Fächern bei einer
Beeinträchtigung der Schülerin oder des Schülers, insbesondere bei Krankheit oder Behinderung

44



(auch Teilleistungsstörungen), Notenschutz in Form von Nichtberücksichtigung oder verminderter
Berücksichtigung  individueller  Defizite  gewährt  wird;  die  Gewährung  von  Notenschutz  ist  im
Abschlusszeugnis zu vermerken. 

Wir  freuen  uns  an  der  Anhörung  teilnehmen  zu  können.  Diese  Aufgabe  würden  gerne  die
Vorsitzende Frau Behrent und Herr Mages Beisitzer wahrnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Behrent
Vorsitzende   Landesverband für Legasthenie und Dyskakulie Hessen.e.V.
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